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Die Satzung sieht in § 5 Abs. 2 vorzugsweise einen Anschluss an die 
Regenwasserkanalisation vor. 
Der Passus mit der Versickerung wurde in den Satzungsentwurf aufge-
nommen und dabei auch auf die Niederschlagswasserverordnung ver-
wiesen.  
 
Die weiteren Hinweise werden in das noch zu erstellende Merkblatt auf-
genommen, das den Pflichtigen mitgegeben wird. Das Merkblatt soll 
auch in die Homepage aufgenommen werden. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Wird entsprechend der 
Stellungnahme berück-
sichtigt. 
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Nachdem die Niederschlagswasserverordnung dazu eine konkrete Re-
gelung enthält, wird in der Satzung auf diese Verordnung verwiesen. 
Eine Übernahme der Textpassagen in die Satzung erscheint nicht ange-
bracht. 
 
 
Die Vorgabe dazu in § 4 Abs. 2 Ziff 3 der Satzung wurde entsprechend 
angepasst. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Die Regelungen in § 5 Abs. 5 der Satzung wurden um den Verweis auf 
die Trinkwasserverordnung ergänzt. Die weitergehenden Hinweise wer-
den in das neu zu erstellende Merkblatt aufgenommen. 

 
 
 
 
Keine weitergehende 
Aufnahme in die Sat-
zung 
 
 
 
Wird entsprechend der 
Stellungnahme berück-
sichtigt. 
 
 
 
 
 
 
 
Wird entsprechend der 
Stellungnahme berück-
sichtigt. 
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Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kenntnisnahme 

 


